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T i e r s e u c h e n v e r o r d n u n g 
 
 

zur Aufhebung der Tierseuchenverordnungen zum Schutz gegen die Amerikanische 
Faulbrut (früher bösartige Faulbrut) der Bienen vom 01.10.2019 und 24.10.2019 

 
 
Im Gebiet der Stadt Ahlen ist die Amerikanische Faulbrut der Bienen erloschen.  
 
 
Aufgrund der  
 
- §§ 1 bis 8 und § 24 des Gesetzes zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen 
(Tiergesundheitsgesetz – TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.05.2013 (BGBI I S. 1324), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2016 (BGBI I S. 
1666)  
 
- § 1 des Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische 
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AG TierGesG TierNebG NRW) vom 02.09.2008 
(GV.NRW.S.612), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2014 (GV.NRW.S.885)  
 
- § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der 
Tierseuchenbekämpfung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur 
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen vom 
27.02.1996 (GV.NW.S.104), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung vom 
01.03.2016 (GV. NRW.S.148)  
 
- des § 12 der Bienenseuchen-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2004 (BGBI I S. 2738), zuletzt geändert durch Art. 7 der Verordnung vom 
17.04.2014 (BGBI I. S. 388),  
 
- der §§ 25, 30, 31, 33 und 34 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden, Ordnungsbehördengesetz (OBG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV.NW. S. 528/SGV.NRW. 2060), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV.NRW.S.622),  
 
wird für den Kreis Warendorf folgendes verordnet:  
 

§ 1 
 

Die Tierseuchenverordnungen zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut vom 
01.10.2019 und 24.10.2019 werden hiermit aufgehoben. 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt einen Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
 
Warendorf, den 19.06.2020 
 
KREIS WARENDORF 
als Kreisordnungsbehörde   
Der Landrat 
 
 
 
gez. 
Dr. Olaf Gericke 
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V e r k ü n d u n g 

 
Die vorstehende Tierseuchenverordnung wird hiermit verkündet. 
 
 
Warendorf, den 19.06.2020 
 
KREIS WARENDORF 
als Kreisordnungsbehörde 
Der Landrat 
 
 
 
gez.  
Dr. Olaf Gericke 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 

 

 zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für 

 das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage 

 Ostbevern 

 der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG 

(Wasserwerksbetreiber) 

 - Wasserschutzgebietsverordnung „Ostbevern“ - 

vom 08.07.2020 

 

Inhalt: 

 

§  1 Räumlicher Geltungsbereich 

§  2 Begriffsbestimmungen 

§  3 Schutz in den Zonen III-I 

§  4 Duldungspflichten 

§  5 Düngung im Wasserschutzgebiet 

§  6 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) 

§  7 Genehmigungen 

§  8 Befreiungen 

§  9 Vorrang der Kooperation 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 

§ 11 Überwachung 

§ 12 Andere Rechtsvorschriften 

§ 13 Inkrafttreten 

 

Aufgrund 

 

- der §§ 51, 52 und 103 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-

haushaltsgesetz – WHG -) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 

- der §§ 35, 93, 98, 102, 103, 112 bis 115, 123 und 124 des Wassergesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -), Neubekanntmachung 
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vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926 / SGV. NRW. 77), 

- der §§ 12, 25, 27 bis 30, 33 und 34 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 

Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG -), Neubekanntmachung vom 

13.05.1980 (GV. NRW. S. 528 / SGV. NRW. 2060) und 

- des § 1 Abs. 3 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz -ZustVU- vom 

03.02.2015 (GV. NRW. S. 267 / SGV.NRW. 282) 

 

jeweils in der zurzeit geltenden Fassung wird verordnet: 

 

 § 1 

 

 Räumlicher Geltungsbereich 

 

(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des Grund-

wassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Ostbevern der 

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG und ihrer Rechtsnachfolger (Be-

günstigter) ein Wasserschutzgebiet festgesetzt. 

 

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die weitere Schutzzone (Zone III), die 

engere Schutzzone (Zone II) und den Fassungsbereich (Zone I). 

 

(3)  Das Wasserschutzgebiet erstreckt sich auf die Gemarkung: 

 

Ostbevern, Flure 32, 40, 41, 42, 48, 49, 50 und 51 

 

jeweils ganz oder teilweise. 

 

(4) Über das Wasserschutzgebiet mit seinen Schutzzonen gibt die Übersichtskarte 

im Maßstab 1: 25.000, die dieser Verordnung beigefügt ist, einen Überblick 

(Anlage 1). 
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Im Einzelnen ergeben sich die Abgrenzungen des Wasserschutzgebietes und 

seiner Schutzzonen aus der Schutzgebietskarte im Maßstab 1: 5.000 (Anla-

ge 2). 

 

In den Karten sind die Zone III gelb und die Zone II grün dargestellt. Die Zone I 

ist rot angelegt. 

 

Aus der Anlage 3, die dieser Verordnung beigefügt ist, ergeben sich die Ge-

nehmigungs-, Anzeigepflichten und Verbote für die einzelnen Schutzzonen. 

 

Die Übersichtskarte, die Schutzgebietskarte und die Anlage 3 sind Bestandteile 

dieser Verordnung. Die Verordnung mit ihren Anlagen liegt zur Einsicht für jede 

Person während der Dienststunden bei folgenden Behörden aus: 

 

1. Landrat des Kreises Warendorf 
- Untere Wasserbehörde - 

 
2. Bürgermeister der Gemeinde Ostbevern 

 

 

§ 2 

 

 Begriffsbestimmungen 

 

(1) Abwasser im Sinne dieser Verordnung ist das Wasser, das durch häuslichen, 

gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-

schaften verändert worden ist, und das bei Trockenwetter damit zusammen ab-

fließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem 

Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Was-

ser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen 

zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesam-

melten Flüssigkeiten. 
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(2) Abwasseranlagen im Sinne dieser Verordnung sind alle Kanäle, Schächte, 

Druckleitungen, Pumpwerke, Regenrückhaltebecken und sonstigen Bauwerke, 

die Abwasser heben, transportieren und zurückhalten. 

 

(3) Abwasserbehandlungsanlagen im Sinne dieser Verordnung sind Einrichtun-

gen, die dazu dienen, die Schadwirkung des Abwassers zu vermindern oder zu 

beseitigen. Weiterhin sind dies Anlagen, die den Klärschlamm, der im Zusam-

menhang mit der Abwasserbehandlung anfällt, für eine ordnungsgemäße Be-

seitigung aufbereiten. 

 

(4) Anlagen mit erhöhtem Wassergefährdungspotenzial im Sinne dieser Ver-

ordnung sind Betriebe, in denen in erheblichem Umfang mit wassergefährden-

den Stoffen im Sinne des § 62 WHG umgegangen wird (Lagern, Abfüllen, Um-

schlagen, Herstellen, Behandeln und Verwenden), insbesondere 

- Akkumulatorenfabriken, 

- Beizereien, 

- Chemikaliengroßhandlungen, 

- Chemische Fabriken, 

- Erdölraffinerien, Großtanklager, Hydrierwerke, 

- Galvanikbetriebe, Weißblechwerke, 

- Gaswerke, Kokereien, Kohlekraftwerke, 

- Gerbereien und Lederverarbeitungsbetriebe,  

- Kaliwerke, Salinen, 

- öffentlicheTankstellen, 

- Lackier-, Abbeiz- und Entlackungsbetriebe, 

- Metallhütten,  

- Sprengstoff-Fabriken, 

- Textilveredelungsbetriebe, 

- Tierkörperbeseitigungsanlagen, 

- Zellulosefabriken, 

- Zuckerfabriken, 

sonstige Betriebe mit vergleichbarer Grundwassergefährdung 
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(5) Dauergrünland im Sinne dieser Verordnung sind landwirtschaftliche Flächen, 

die nicht in die Fruchtfolge einbezogen sind und auf denen seit mindestens 

fünf Jahren Gras oder andere Grünfutterpflanzen angebaut wird. Es kann sich 

um eingesätes oder natürliches Grasland handeln. Stillgelegte Ackerflächen im 

Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen  fallen während der Laufzeit der Ver-

pflichtungen nicht unter diese Definition. Zu den stillgelegten Ackerflächen ge-

hören Blühstreifen und Blühflächen, Uferrandstreifen und Erosionsschutzstrei-

fen sowie die langjährige Stilllegung von Ackerflächen. 

 

(6) Erdwärmeanlagen im Sinne dieser Verordnung sind Heizungs-, Brauchwas-

sernutzungs- und Kühlanlagen, die mittels eines Wärmetauschers die Erdkrus-

ten- und/oder Grundwassertemperatur ausnutzen. 

 

 Erdwärmesonden im Sinne dieser Verordnung werden in vertikalen Boh-

rungen mit Tiefen von meist 40 m bis 150 m eingebaut. Die Sonden be-

stehen in der Regel aus Kunststoffrohren, die nahe der Erdoberfläche 

über Sammelleitungen an eine Wärmepumpe angeschlossen sind. Im 

Sondenkreislauf zirkuliert ein Wärmeträgermedium – meist ein Wasser-

Frostschutzmittel-Gemisch, das als Sole bezeichnet wird. 

 

 Erdwärmekollektoren im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen, die die 

im Boden gespeicherte Energie aus solarer Einstrahlung und atmosphä-

rischen Einträgen (Niederschlag) nutzen. Die Anlagen werden in der Re-

gel unterhalb der Bodenfrostzone in Tiefen bis etwa fünf Metern einge-

baut. 

 

 Erdwärmebrunnensysteme (Brunnendubletten) im Sinne dieser Verord-

nung arbeiten mit Brunnen, die die im Erdreich vorhandene Wärme direkt 

über das darin befindliche Grundwasser, das zu diesem Zweck zu Tage 

gefördert wird, gewinnen. Das Grundwasser wird in einem Brunnen ge-

fördert und in einem Schluckbrunnen wieder eingeleitet. 
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 Wärmeträgermedium im Sinne dieser Verordnung ist ein gasförmiger o-

der flüssiger Stoff, der die Wärme aus dem Untergrund und/oder dem 

Grundwasser aufnimmt, zum Wärmepumpenkreislauf transportiert und 

mittels Wärmetauscher an den Wärmepumpenkreislauf abgibt. 

 

(7) Erweitern bzw. wesentliches Ändern einer Anlage im Sinne dieser Verord-

nung ist jede Änderung bzw. Erweiterung, die die Frage nach einer Besorgnis 

der Gewässergefährdung erneut aufwirft. Für wesentliche Änderungen, die zu-

gleich eine Erweiterung darstellen, gelten vorrangig die Regelungen betreffend 

der Erweiterung. 

 

(8) Erstaufforstung im Sinne dieser Verordnung ist die Neuanlage von Wald auf 

einer Fläche, die bisher nicht als Wald nach den Waldgesetzen (Bundeswald-

gesetz und Landesforstgesetz) genutzt worden ist (Bundeswaldgesetz 

- BWaldG – Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forst-

wirtschaft vom 02.05.1975, BGBl. I S. 1037; Landesforstgesetz – LFoG – Lan-

desforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 24.04.1980, GV. NRW. 

S. 546 / SGV. NRW. 790). 

 

(9) Gärreste im Sinne dieser Verordnung sind flüssige und feste Stoffe, die bei der 

Vergärung entstehen. 

 

(10) Gülle im Sinne dieser Verordnung sind Wirtschaftsdünger aus allen tierischen 

Ausscheidungen, auch mit geringen Mengen Einstreu oder Futterresten oder 

Zugabe von Wasser, dessen Trockensubstanzgehalt 15 Prozent nicht über-

steigt. Zur Gülle im Sinne dieser Verordnung gehören auch die Ausscheidun-

gen von Geflügel ohne Zusatz von Wasser sowie deren natürliche Umwand-

lungsprodukte (Geflügelkot). 
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(11) Jauche im Sinne dieser Verordnung sind Wirtschaftsdünger aus tierischen 

Ausscheidungen, bei dem es sich um ein Gemisch aus Harn und ausge-

schwemmten feinen Bestandteilen des Kotes oder der Einstreu sowie von 

Wasser handelt; Jauche kann in geringem Umfang Futterreste sowie Reini-

gungs- und Niederschlagswasser enthalten. 

 

(12) Komposte im Sinne dieser Verordnung sind aerob behandelte Bioabfälle. 

 

(13) Nährstoffträger im Sinne dieser Verordnung sind alle Stoffe, die freie oder 

gebundene Nährstoffe enthalten oder solche nach einer Mobilisierung freiset-

zen, wie z. B. Gülle, Jauche, Festmist, Silagesickersaft, mineralische Dünge-

mittel. 

 

(14) Pferche im Sinne dieser Verordnung sind Gehege mit hoher Tierdichte, bei 

denen es z. B. durch Zerstörung der Grasnarbe zu vermehrten Keimeinträgen 

ins Grundwasser kommen kann. 

 

(15) Recycling-Materialien im Sinne dieser Verordnung sind die in den gemeinsa-

men Runderlassen des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz NRW und des Ministeriums für Wirtschaft und Mittel-

stand, Energie und Verkehr NRW - IV-3-953-26308 – IV-8-1573-30052- /- VI–

A3–32-40/45 - vom 09.10.2001 (MBl. NRW. 2001 S. 1472 u. S. 1528) und 

14.09.2004 geändert durch RdErl. v. 08.04.2005 (MBl. NRW. 2005 S.550) ge-

nannten mineralischen Stoffe aus industriellen Prozessen (einschließlich 

Hausmüllverbrennungsaschen und Metallhüttenschlacken) und aus Bautätig-

keiten (Recycling-Baustoffe) sowie vergleichbare mineralische Abfälle zur Ver-

wertung, die mindestens den Anforderungen der vorgenannten Erlasse ent-

sprechen. 

 

(16) Sonderkulturen im Sinne dieser Verordnung sind Kulturen mit intensiver Bo-

dennutzung und intensivem Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln: 

Baumschulerzeugnisse, Gemüse, Obst, Zierpflanzen, Stauden, Kurzumtriebs-
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plantagen, Arznei- und Gewürzpflanzen, gartenbauliche Samenkulturen wie 

z. B. Beeren- und Kernobst, Containerkulturen, Weihnachtsbaumkulturen, Erd-

beeren, Spargel, Salate, Kohlarten, Spinat, Porree, Möhren, Bohnen, Erbsen, 

Tabak, Wein, Hopfen; ausgenommen sind Hausgärten. 

 

(17) Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieser Verordnung sind feste, flüssige 

und gasförmige Stoffe und Gemische, die geeignet sind, dauernd oder in ei-

nem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasser-

beschaffenheit herbeizuführen (§ 62 Abs. 3 WHG), und die nach Maßgabe der 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

- AwSV – in der jeweils geltenden Fassung als wassergefährdend eingestuft 

sind oder als wassergefährdend gelten. 

Das Umweltbundesamt (UBA) gibt die Einstufung von Stoffen und Stoffgrup-

pen nach Maßgabe der AwSV im Bundesanzeiger öffentlich bekannt. Das UBA 

stellt außerdem im Internet eine Datenbank mit Suchfunktion bereit, mit der die 

bestehenden Einstufungen wassergefährdender Stoffe und Stoffgruppen ermit-

telt werden können. 

 

 § 3 

 

 Schutz in den Zonen III - I 

 

(1) Die Zone III soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbeson-

dere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen oder vor radioaktiven 

Verunreinigungen gewährleisten. 

 

(2) Die Zone II soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorga-

nismen (z. B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier) und sonstigen Beein-

trächtigungen gewährleisten, die wegen ihrer Nähe zur Wassergewinnungsan-

lage besonders gefährdend sind. 

 

(3) Die Zone I soll den Schutz der Wassergewinnungsanlage und ihrer unmittelba-
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ren Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen ge-

währleisten.  

In der Zone I sind alle Handlungen verboten, die nicht dem ordnungsgemäßen 

Betreiben, Warten oder Unterhalten des Wasserwerks und seiner Wasserge-

winnungsanlage, der behördlichen Überwachung der Wasserversorgung oder 

dem Ausüben der Gewässeraufsicht dienen. 

Das Betreten der Zone I ist nur solchen Personen gestattet, die im Interesse 

der Wasserversorgung handeln oder behördliche Überwachungsaufgaben 

durchführen. 

Land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen sind verboten, soweit sie nicht dem 

Erhalten und Pflegen der zum Schutz des Grundwassers notwendigen Gras-

narbe und des Baumbestandes dienen. Die dabei eingesetzten Geräte und 

Maschinen müssen elektrisch betrieben werden. 

Der Einsatz chemischer Mittel für den Pflanzenschutz, Schädlings- oder Auf-

wuchsbekämpfung sowie zur Wachstumsregelung und jegliche Düngung sind 

verboten. 

 

(4) Die Handlungen oder Maßnahmen, die in der Anlage 3 dieser Verordnung auf-

geführt sind, sind nach Maßgabe dieser Anlage verboten oder unterliegen einer 

Genehmigungs- bzw. Anzeigepflicht.  

 

 § 4 

 

 Duldungspflichten 

  

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken im Wasser-

schutzgebiet haben die wasserbehördliche Überwachung des Wasserschutz-

gebietes zu dulden (§ 101 WHG). Insbesondere müssen sie die Anordnungen, 

die nach dieser Verordnung getroffen werden, dulden. Weiterhin ist das Be-

obachten der Gewässer und des Bodens, die Überwachung von Schutzbe-

stimmungen, die Errichtung von Zäunen, sowie Kennzeichnungen, Bepflan-

zungen und Aufforstungen durch sie zu dulden (§ 52 Abs. 1 Nr. 2. c) WHG, 
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§§ 65, 93, 98 und 124 LWG). 

 

(2) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Anlagen und sonstigen Einrich-

tungen im Wasserschutzgebiet, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-

nung bestehen und die nach Maßgabe des sonstigen öffentlichen Rechtes in 

Bestand und Betrieb geschützt sind (Bestandsschutz), haben zu dulden, dass 

solche Anlagen und Einrichtungen an die Vorschriften der Verordnung ange-

passt, beseitigt oder erforderliche Sicherungsmaßnahmen getroffen werden 

(§ 52 Abs. 1 Nr. 2. c) WHG). 

 

(3) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken im Wasser-

schutzgebiet sind darüber hinaus verpflichtet: 

 

 1. Das Errichten, Betreiben und Unterhalten von Einrichtungen zur Siche-

rung der Zone I gegen unbefugtes Betreten, 

 

2. das Aufstellen, das Unterhalten oder das Beseitigen von Hinweis-, Warn-, 

Gebots- und Verbotszeichen, 

 

3. das Auffüllen von Mulden und Erdaufschlüssen bzw. das Beseitigen von 

Ablagerungen, 

 

4. das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete der zuständigen Behör-

den zum Beobachten, Messen und Untersuchen des Grundwassers und 

zur Entnahme von Bodenproben (nach Maßgabe des § 98 LWG),  

 

5. das Errichten und Betreiben von Grundwassermessstellen, 

 

6. das Errichten und Unterhalten von Anlagen zum Sichern gegen Über-

schwemmungen, 

 

7. die Kontrolle der Funktion und des Betriebes von Abwasseranlagen 
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zu dulden. Den Betroffenen, auf deren Grundstücken Untersuchungen durch-

geführt werden, ist das Ergebnis der Untersuchungen mitzuteilen. 

 

(4) Der Landrat des Kreises Warendorf -Untere Wasserbehörde- ordnet gegen-

über den betroffenen Eigentümern oder Nutzungsberechtigten die Maßnah-

men, die gemäß den Absätzen 2 und 3 zu dulden sind, durch schriftlichen Be-

scheid an. Der Wasserwerksbetreiber ist vorher zu hören. Der Bescheid ist mit 

einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem Duldungspflichtigen zuzu-

stellen sowie dem Wasserwerksbetreiber und den weiteren am Verfahren be-

teiligten Stellen zur Kenntnis zu geben. 

 

 § 5 

 

Düngung im Wasserschutzgebiet 

 

(1) Ziel der gewässerschonenden Düngung im Sinne dieser Verordnung ist es, im 

Interesse der bestehenden oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung die 

Gewässer im Wasserschutzgebiet vor nachteiligen Einwirkungen durch eine 

Ausbringung von Düngemitteln, die nicht im Rahmen der guten fachlichen Pra-

xis erfolgt, zu schützen. 

 

(2) Düngemittel dürfen nur nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 

beim Düngen angewendet werden. 

Düngung nach guter fachlicher Praxis dient der Versorgung der Pflanzen mit 

notwendigen Nährstoffen sowie der Erhaltung und Förderung der Bodenfrucht-

barkeit. Zur guten fachlichen Praxis gehört, dass Art, Menge und Zeitpunkt der 

Anwendung am Bedarf der Pflanzen und des Bodens ausgerichtet werden. 

Durch die Düngeverordnung werden die Anforderungen der guten fachlichen 

Praxis im Sinne des Düngegesetzes (s. § 3 Abs. 2 u. 3 Düngegesetz) näher 

bestimmt. 

 

(3) Die Düngebedarfsermittlung und die -anwendung haben nach einem ständig zu 
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aktualisierenden schriftlichen Düngeplan zu erfolgen.  

Die Düngeplanung kann in Form der Aufzeichnungspflichten zur Einhaltung 

des ermittelten Düngebedarfs der landwirtschaftlichen Kulturen nach dem gel-

tenden Düngerecht erfolgen. Düngepläne sind 7 Jahre nach Ablauf des Dünge-

jahres aufzubewahren und auf Verlangen dem Landrat des Kreises Warendorf 

- Untere Wasserbehörde - vorzulegen. 

 

(4) Der Landrat des Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde - ist berechtigt, 

für Betriebe über 5 ha bewirtschafteter landwirtschaftlicher Flächen im Was-

serschutzgebiet von dem bewirtschaftenden Landwirt Nährstoffuntersuchungen 

(z. B. N-min) am Ende der Vegetationsperiode (20.10. - 10.11. des Jahres) ein-

zufordern.  

Die Bodenuntersuchungen sind einschließlich der Probeentnahme von einer 

fachlich geeigneten, neutralen Stelle durchzuführen. 

 Eine Durchschrift der Untersuchungsergebnisse ist dem Landrat des Kreises 

Warendorf - Untere Wasserbehörde - über die Kreisstelle Warendorf der 

Landwirtschaftskammer bis zum 31. Januar des Folgejahres zuzuleiten. 

Die Untere Wasserbehörde ist berechtigt, weitere Bodenproben zu entnehmen 

oder von einer neutralen Stelle entnehmen zu lassen. 

 

§ 6 

 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) 

 

(1) Die Anwendung von PSM auf Freilandflächen darf nur nach den Grundsätzen 

der guten fachlichen Praxis (s. § 3 Abs. 1 PflSchG) unter Beachtung des Pflan-

zenschutzgesetzes (PflSchG – Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen vom 

06.02.2012; BGBl. I S. 148) und der Verordnungen, die aufgrund dieses Ge-

setzes erlassen worden sind (u.a. Verordnung über Anwendungsverbote für 

Pflanzenschutzmittel; Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung – Pflschutz-

AnwV - vom 10.11.1992; BGBl. I, S. 1887), - jeweils in der gültigen Fassung - 

erfolgen. Pflanzenschutzmittel dürfen nach diesen Vorschriften nicht ange-
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wandt werden, soweit der Anwender damit rechnen muss, dass ihre Anwen-

dung schädliche Auswirkungen auf das Grundwasser hat. Sie dürfen ferner 

nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern angewandt werden. Der 

Anwender muss im Besitz eines Sachkundenachweises sein. 

 

(2) Bei Anwendung von PSM in Wasserschutzgebieten sind die Beratungsempfeh-

lungen der Landwirtschaftskammer zu berücksichtigen. 

Über die Anwendung von PSM sind Aufzeichnungen zu führen, aus denen sich 

ergeben müssen: 

 

- Angabe der behandelten Fläche oder Bewirtschaftungseinheit (Gemar-

kung, Flur und Flurstück oder Feldblock/Schlag/Teilschlag) 

- Datum der Anwendung 

- Art und Name des Mittels bzw. Wirkstoffs 

- Menge des Mittels bzw. Wirkstoffs 

- Kulturart 

- Anlass der Anwendung. 

 

Die Aufzeichnungen sind 7 Jahre aufzubewahren und dem Landrat des Krei-

ses Warendorf - Untere Wasserbehörde - auf Verlangen vorzulegen. 

 

 § 7 

 

 Genehmigungen 

 

(1) Über die Genehmigungen nach § 3 dieser Verordnung entscheidet die Bezirks-

regierung Münster, soweit es die Errichtung und den Betrieb von Anlagen des 

Anhangs I der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU vom 

03.02.2015; GV. NRW. S. 267/SGV. NRW. 282) betrifft. In allen anderen Fäl-

len entscheidet der Landrat des Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde. 

Dem Genehmigungsantrag sind in mindestens dreifacher Ausfertigung Unter-

lagen wie Beschreibung, Pläne, Zeichnungen und Nachweise beizufügen, so-
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weit sie zur Beurteilung des Antrages erforderlich sind. Anträge, die mit nicht 

ausreichenden Unterlagen vorgelegt werden, können ohne weiteres zurückge-

wiesen werden, wenn der Antragsteller die ihm mitgeteilten Mängel innerhalb 

der Frist, die ihm gesetzt worden ist, nicht behebt. Der Antragsteller ist auf die-

se Folgen hinzuweisen. 

 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn keine Gefährdung der öffentlichen 

Wasserversorgung zu besorgen ist. 

 

Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen und befristet 

werden. Sie kann zurückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen Anfor-

derungen versehen oder weiteren Einschränkungen unterworfen werden. Die-

se Maßnahmen dürfen durchgeführt werden, wenn es das Interesse der öffent-

lichen Wasserversorgung gebietet, das Grundwasser im Rahmen dieser Ver-

ordnung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen, die bei der Erteilung der 

Genehmigung nicht voraussehbar waren. Eine Genehmigung kann auch ein-

malig für bestimmte in der Zukunft liegende Handlungen gleicher Art erteilt 

werden. Die Vorschriften des allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsverfah-

rensrechtes bleiben unberührt. 

 

(3) Die Genehmigungsbehörde kann den Wasserwerksbetreiber beteiligen. Sie 

kann bei fachspezifischen Fragen gegebenenfalls auch andere Träger öffentli-

cher Belange beteiligen. 

 

(4) Der Bescheid über den Genehmigungsantrag ist dem Antragsteller zuzustellen 

und allen, die am Verwaltungsverfahren beteiligt worden sind, zu schicken. Der 

Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Bestands-

kraft der Genehmigung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen 

worden ist. Die Genehmigung erlischt auch dann, wenn die Ausführung länger 

als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
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(6) Eine besondere Genehmigung nach den Vorschriften dieser Verordnung ist 

nicht erforderlich für Handlungen, die nach anderen Bestimmungen einer Er-

laubnis, Bewilligung, Genehmigung, oder sonstigen behördlichen Zulassung 

bedürfen, wenn schon die anderen Bestimmungen einen hinreichenden Schutz 

ermöglichen. Entscheidungen anderer als nach Wasserrecht zuständiger Be-

hörden, die sich auf dieses Wasserschutzgebiet beziehen, müssen mit dem 

Einvernehmen der Unteren Wasserbehörde erteilt werden. Wenn die Bezirks-

regierung Münster für die behördlichen Zulassungen, die oben genannt sind, 

zuständig ist, ist das Einvernehmen der Oberen Wasserbehörde einzuholen. 

Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

Vorstehende Regelungen gelten nicht für Entscheidungen, die in einem Plan-

feststellungsverfahren ergehen (§ 35 Abs. 4 Satz 2 LWG). 

 

§ 8 

 

 Befreiungen 

 

(1) Die Bezirksregierung Münster oder der Landrat des Kreises Warendorf - Unte-

re Wasserbehörde - können auf Antrag von den Verboten des § 3 dieser Ver-

ordnung eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird 

oder überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Die 

Bezirksregierung ist nur zuständig, wenn es die Errichtung und den Betrieb von 

Anlagen, die in § 7 Abs. 1 genannt sind, betrifft. 

Die zuständige Behörde hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermei-

dung unzumutbarer Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hier-

durch der Schutzweck nicht gefährdet wird (§ 52 Abs. 1 Satz 3 WHG). 

 

(2) Der Landrat des Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde - kann dem 

Wasserwerksbetreiber auf Antrag eine Befreiung von den Genehmigungsvor-

behalten und Verboten dieser Verordnung erteilen. Voraussetzung dafür ist, 

dass die beantragten Maßnahmen zum Betreiben der Wassergewinnungs- und 
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-versorgungsanlage erforderlich und mit den Belangen des Wohls der Allge-

meinheit vereinbar sind. 

 

Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 7 Abs. 2 - 5 dieser Verordnung mit der 

Bedingung, dass vor Erteilung einer Befreiung grundsätzlich auch die Stellung-

nahme des Wasserwerksbetreibers einzuholen ist.  

 

§ 9 

 

 Vorrang der Kooperation 

 

(1) Die Regelungen der §§ 5 und 6 dieser Verordnung gelten nicht für Mitglieder 

einer Kooperation, soweit diese für ihre Mitglieder bzw. Vertragspartner ver-

bindliche Regelungen für die vorgenannten Tatbestände getroffen hat. 

Die Regelungen der Kooperation müssen sich an den Grundsätzen des vor-

beugenden Gewässerschutzes orientieren. 

 

(2) Eine Kooperation im Sinne dieser Verordnung ist - unabhängig von der Rechts-

form - der vertragliche oder mitgliedschaftliche Zusammenschluss von Land-

wirtschafts- oder Gartenbaubetrieben einerseits und einem oder mehreren 

Wasserversorgungsunternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung an-

dererseits. Die Kooperation muss in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Ziel-

setzung der 12-Punkte-Vereinbarung zwischen der Wasserversorgung, der 

Landwirtschaft, dem Gartenbau - vertreten durch ihre Verbände/Kammern - 

und dem Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Lan-

des Nordrhein-Westfalen von 1989 bzw. der Fortschreibung dieses Programms 

arbeiten. 

 

(3) Der Landrat des Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde - ist berechtigt, 

von den Vertretungsgremien der Kooperation Auskunft über deren allgemeine 

Tätigkeit zu verlangen. Die Untere Wasserbehörde muss insbesondere die in 

der Kooperation an die Düngekonzeption, die Düngekontrollverfahren und die 
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Anwendung von zugelassenen PSM, die in der Kooperation gelten, prüfen 

können. Dies soll in mindestens jährlichen Beratungsgesprächen geschehen. 

Sie ist nicht berechtigt, Auskünfte über einzelne Untersuchungsergebnisse o-

der über einzelne Kooperationsmitglieder zu verlangen. 

 

(4) Soweit die Kooperation für ihre Mitglieder verbindliche Konzepte für die gewäs-

serschonende Umwandlung von Dauergrünland erstellt hat, können deren Mit-

glieder von der Befreiungspflicht in Zone III auf Antrag der Kooperation befreit 

werden. 

 

(5) Soweit die Kooperation für ihre Mitglieder verbindliche Konzepte für das ge-

wässerschonende Betreiben von Sonderkulturen erstellt hat, können deren 

Mitglieder von der Genehmigungspflicht in der Zone III auf Antrag der Koopera-

tion befreit werden. 

 

 (6) Über die Anträge nach Abs. 4 und 5 entscheidet der Landrat des Kreises 

Warendorf - Untere Wasserbehörde - nach Anhörung der Landwirtschafts-

kammer und des Wasserwerksbetreibers auf der Grundlage der vorgelegten 

Konzepte. 

 

§ 10 

 

 Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 8. WHG, § 123 Abs. 1 Nr. 27. 

LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 dieser Verordnung 

genehmigungspflichtige Handlung ohne die Genehmigung nach § 7 vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 8. WHG, § 123 Abs. 1 

Nr. 27. LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 dieser Ver-

ordnung verbotene Handlung ohne die Befreiung nach § 8 vornimmt. 

 

(3) Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 8. WHG, § 123 Abs. 1 
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Nr. 27. LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Vorschriften in 

§§ 5 oder 6 dieser Verordnung verstößt.  

 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße nach Maßgabe des § 103 

Abs. 2 WHG und § 123 Abs. 3 LWG geahndet werden. 

 

§ 11 

 

 Überwachung 
 

Bestehende Anlagen oder Einrichtungen im Wasserschutzgebiet sind von Amts wegen 

durch den Landrat des Kreises Warendorf - Untere Wasserbehörde - zu prüfen und zu 

überwachen. 

 

 § 12 

 

 Andere Rechtsvorschriften 

 

(1) Ansprüche auf Entschädigungsleistung, Ausgleichszahlung für wirtschaftliche 

Nachteile oder pauschale Ausgleichszahlung in Härtefällen richten sich ins-

besondere nach § 52 WHG, §§ 102 u. 103 Abs. 2 LWG. 

 

(2) Die Verbote, Genehmigungs-, Zulassungs-, Duldungs-, Mitwirkungs- und An-

zeigepflichten oder Beschränkungen, die ansonsten in Gesetzen oder auf-

grund eines Gesetzes vorgesehen sind, bleiben unberührt. Dies gilt insbe-

sondere für die §§ 12, 32, 48, 62 und 63 WHG. 
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 § 13 

 

 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung im Amtsblatt des Kreises 

Warendorf in Kraft. Die Verordnung ist unbefristet (§ 35 Abs. 1 Satz 2 LWG). 

 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für 

das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage des Wasserwerkes Ostbevern der 

Gemeinde Ostbevern vom 17.07.1996, geändert durch Verordnung vom 02.04.1997, 

tritt zeitgleich außer Kraft. 

 

 

Warendorf, den 08.07.2020 

Az.: 66.30.05-01 Nr. 034172 

Kreis Warendorf 

- Untere Wasserbehörde - 

gez. Dr. Olaf Gericke 

Landrat 
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Anlage 3 (zu § 3)   
 
zur Wasserschutzgebietsverordnung für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Ostbevern  
der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG - Wasserschutzgebietsverordnung „Ostbevern" 

 
Zeichenerklärung V = Handlung oder Maßnahme ist verboten 
 

G = Handlung oder Maßnahme unterliegt der Genehmigungspflicht durch die zuständige Wasserbehörde 
 

Nr. Zone III II I 

1. Abfallentsorgungsanlagen und –um-
schlaganlagen 

   

1.1 Errichten und Erweitern V 

 

G: Anlagen zum Lagern, Behandeln oder Umschla-
gen von nicht nachteilig veränderten natürlichen 
Locker- und Festgesteinen, die nicht wassergefähr-
dend sind 

V V 

1.2 wesentliches Ändern V 

 

G: Änderungen, die das Gefährdungspotenzial ver-
ringern 

V V 

2. Abgrabungen, Grabungen    

2.1  Trockenabgrabungen oder Maßnahmen, 
durch die die Grundwasserüberdeckung oder 
eine reinigende Schicht wesentlich vermin-
dert wird  

 

V 

 

G: Baugruben für sonstige Bauvorhaben 

 

Ausnahme: Baugruben für nach BauO NRW (in der 
geltenden Fassung) genehmigungsfreie Bauvorha-
ben 

Hinweis: 

Bei Maßnahmen für das Verlegen von Telekommuni-
kations- und Stromleitungen sowie sonstigen Ver- 
und Entsorgungsleitungen ist Ziffer 54. zu beachten 

 

V V 

Gehört zur Wasserschutzgebietsverordnung für das Ein-
zugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Ostbevern der 
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG 
vom 08.07.2020 
Az.: 66.30.05-01 Nr. 034172 
Kreis Warendorf 
- Untere Wasserbehörde - 
gez. Dr. Olaf Gericke 
Landrat 
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Nr. Zone III II I 

2.2 Nassabgrabungen oder Maßnahmen, durch 
die das Grundwasser in seinem unbeein-
flussten Zustand dauernd oder zeitweise 
freigelegt wird 

V 

 

G:  

- Baugruben für sonstige Bauvorhaben 

- Anlegen von Blänken und Stillgewässern im 
Rahmen von Naturschutzmaßnahmen  

- Feuerlöschteiche 

Ausnahme: Baugruben für nach BauO NRW (in der 
geltenden Fassung) genehmigungsfreie Bauvorha-
ben 

 

Hinweis: 

Bei Maßnahmen für das Verlegen von Telekommuni-
kations- und Stromleitungen sowie sonstigen Ver- 
und Entsorgungsleitungen ist Ziffer 54. u beachten 

V V 

3. Abwasser, Niederschlagswasser    

3.1  Niederschlagswasser, Versickern 

Hinsichtlich der Beschaffenheit des Nieder-
schlagswassers  und der Versickerungsme-
thoden s. Runderlass des MURL vom 
18.05.1998 „Niederschlagswasserbeseiti-
gung“ 

   

3.1.1 Schachtversickerung V V V 

3.1.2 unverschmutztes G: über technische Vorkehrungen zur beschleunigten 
Versickerung (z. B. Rigolen- und Rohrversickerung 
etc.) 

 

Ausnahme: Niederschlagswasser von Dachflächen 
außerhalb von Gewerbe- u. Industriegebieten, das 
über die belebte Bodenzone mittels großflächiger 
Versickerung bzw. Flächenversickerung versickert 
wird 

V 

 

G: Großflächige Versickerung über die belebte 
Bodenzone 

V 
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Nr. Zone III II I 

3.1.3 gering verschmutztes V: Versickerung über Rigolen- und Rohrversickerung 

im Übrigen: G 

Ausnahme: Großflächige Versickerung über die 
belebte Bodenzone 

V V 

3.1.4 stark verschmutztes V 

G: außerörtliche Hauptverkehrs- und  Fernstraßen 
(Ziffer 14.3 des Runderlass vom 18.05 1998 und 
die RiStWag sind zu beachten) 

V V 

3.2 Niederschlagswasser, Einleiten in oberirdi-
sche Gewässer 

s. Runderlass des MURL vom 18.05.1998 

   

3.2.1 unverschmutztes G G V 

3.2.2 gering verschmutztes G 

Hinweis: der Runderlass des MUNLV vom 
26.05.2004 ist zu beachten 

V V 

3.2.3 stark verschmutztes V V V 

4. Abwasser, Schmutzwasser    

4.1 Einleiten in oberirdische Gewässer, die die 
Zone II durchfließen 

V 

Ausnahme: bestehende Einleitungen mit Erlaubnis 
nach §§ 8, 10 WHG 

V V 

4.2 Einleiten in oberirdische Gewässer, die an-
schließend nicht die Zone II durchfließen 

G - V 

4.3 Aufbringen 

(Klärschlamm s.  Ziffer 34.) 

V 

 

V V 

4.4 Einleiten in den Untergrund 

(z. B. Verrieseln)  

V 

G: Einleiten/Verrieseln aus Kleinkläranlagen, die 
nach den geltenden Regeln der Technik betrieben 
werden 

V V 
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Nr. Zone III II I 

5. Abwasseranlagen  

(s. § 2) Errichten, Erweitern, Wiederherstel-
len, wesentliches Ändern 

G V 

G: Sanierungsmaßnahmen, die den Gewässer-
schutz verbessern 

V 

6. Abwasserbehandlungsanlagen  

(s. § 2) 

   

6.1 Errichten V 

 

G:  

- Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken, 
Kleinanlagen wie z. B. Amalgamabscheider 
bei Zahnärzten, Leichtflüssigkeitsabscheider, 
Kleinkläranlagen für Einzelanwesen und Bau-
vorhaben nach § 35 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 und 
§ 35 Abs. 4 BauGB  

- Sanierungsmaßnahmen, die dem Gewässer-
schutz dienen. 

V V 

6.2 Erweitern G V V 

6.3 wesentliches Ändern, Wiederherstellen G V 

G: Sanierungsmaßnahmen, die den Gewässer-
schutz verbessern 

V 

7. Anlagen, bauliche    

7.1 Errichten, Erweitern, Wiederherstellen, we-
sentliches Ändern, Nutzungsänderung und 
Beseitigen 

G 

 

Ausnahme: nach BauO NRW (in der geltenden Fas-
sung) genehmigungsfreie Bauvorhaben 

V V 

7.2 geringfügiges Ändern  G V 

8. Anlagen zum Lagern natürlicher Locker- 
und Festgesteine, die nicht wasserge-
fährdend sind  

Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern 

G V V 
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Nr. Zone III II I 

9. Anlagen zum Erzeugen, Bearbeiten, Ver-
arbeiten oder Spalten von Kernbrennstof-
fen, zum Aufarbeiten bestrahlter Kern-
brennstoffe und zum Erzeugen ionisie-
render Strahlen sowie das Lagern und 
Zwischenlagern radioaktiver Stoffe im 
Sinne des Atomgesetzes; sowie der Um-
gang damit 

Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern 

V 

 

G: Verwenden radioaktiver Stoffe im medizinischen 
Bereich sowie im Bereich der Prüf-, Mess- und Re-
geltechnik 

V 

 

G: das Verwenden offener und umschlossener 
radioaktiver Stoffe zum Zwecke der Untersu-
chung des Fließverhaltens von Grundwasser-
strömen 

V 

10. Anlagen zum gewerblichen Güterum-
schlag  

Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern 

G V V 

11. Anlagen zum Lagern oder Behandeln von 
Autowracks oder –schrott sowie Altreifen 

siehe Ziffer 1. 

   

12. Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen im Sinne des § 62 Abs. 1 
WHG 

(Erdwärmeanlagen s. Ziffer 24.) 

Errichten, wesentliches Erweitern, wesentli-
ches Ändern, Stilllegung 

V:  

 

G: Anlagen, die nach der AwSV zulässig sind (z. B. 
unter- und  oberirdische Anlagen der Gefährdungs-
stufen A – B sowie oberirdische Anlagen der Gefähr-
dungsstufe C; s. § 49 AwSV) mit einem Gesamtvo-
lumen von mehr als 220 l bzw. einer Gesamt-Masse 
von mehr als 200 kg 

V V 

13. Anlagen mit erhöhtem Wassergefähr-
dungspotenzial  

(siehe § 2) 

   

13.1 Errichten, Erweitern V V V 

13.2 wesentliches Ändern G V V 

14. Badebetrieb an oberirdischen Gewässern G V V 

15. Baumschulen 

(s. Gartenbaubetriebe, Ziffer 30.) 

   

16. Bauschuttaufbereitungsanlagen    

16.1 Errichten, Erweitern V V V 
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Nr. Zone III II I 

16.2 wesentliches Ändern G V V 

17. Baustofflager, Baustelleneinrichtungen 
und zugehörige Wohnunterkünfte 

Errichten, Erweitern 

G V V 

18. Bebauung 
Ausweisung neuer Misch, Gewerbe- und 
Industriegebiete 

Sowie sonstiger Gebiete, in denen wasser-
gefährliche Anlagen zugelassen werden 
können 

V V V 

19. Befahren von Gewässern 

mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 

V V V 

20. Bewässerung/Beregnung von Flächen G 

Ausnahme: Bewässerung in Hausgärten 

V V 

21. Bohrungen und Sprengungen G 

 

Ausnahme:  

Bohrungen und Sprengungen für 

- die geologische Landesaufnahme 

- den Grundwasserbeobachtungsdienst 

- Untersuchungen von Altlasten, Altlastenver-
dachtsflächen sowie schädlichen Bodenver-
änderungen 

- Weidezäune 

- Nährstoff- oder Bodenqualitätsuntersuchun-
gen 

- Brunnen für erlaubnisfreie Nutzungen nach 
§ 46 WHG 

- die seismische Erkundung des Untergrundes 

V 

 

G: Brunnen für erlaubnisfreie Nutzungen nach 
§ 46 WHG 

 

Ausnahme:  

Bohrungen für 

- die geologische Landesaufnahme 

- den Grundwasserbeobachtungsdienst 

- Untersuchungen von Altlasten, Altlas-
tenverdachtsflächen sowie schädlichen 
Bodenveränderungen 

- Nährstoff- oder Bodenqualitätsuntersu-
chungen bis 1,2 m Tiefe 

- Weidezäune 

- Nährstoff- oder Bodenqualitätsuntersu-
chungen 

V 
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Nr. Zone III II I 

22. Bodenauffüllung, Aufschüttungen    

22.1 mit belasteten Böden und Gesteinen V V V 

22.2 mit Bodenmaterial und Baggergut nach 
DIN 19731, das als natürliches, nicht nach-
teilig verändertes Locker- oder Festgestein 
beim Tief- und Erdbau ausgehoben oder 
abgetragen wurde, ab 400 m² zu verfüllender 
Fläche oder ab 200 m³ Füll-Volumen 

G V V 

23. Dauergrünland 

Umbrechen oder Umwandeln in eine andere 
Nutzung 

V 

 

G: Flächen mit einer nachgewiesenen Austausch-
häufigkeit des Sickerwassers von weniger als 100 %  

V V 

24. Erdwärmeanlagen 

Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern 

V 

G: Anlagen mit Erdwärmenutzung ausschließlich 
oberhalb des Grundwasserstockswerk, das für die 
öffentliche Wasserversorgung genutzt wird, ohne 
Durchbohren einer grundwasserstockswerktrennen-
den Schicht und ohne wassergefährdendes Wärme-
trägermedium (z. B. Wärmekollektoren) 

V V 

25. Festmistlager über einen Zeitraum von 

1 Monat im Jahr hinaus an derselben Stelle 
errichten 

V 

 

Anzeigepflicht: 

- Lager mit wasserundurchlässiger Bodenab-
dichtung und geordneter Ableitung von Jau-
che und verunreinigtem Niederschlagswasser 
und 

- Trockener Pferde- und Putenmist und Geflü-
geltrockenkot, der gegen das Eindringen von 
Niederschlagswasser dauerhaft und zuver-
lässig gesichert wird 

V V 
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26. Fischteiche und Fischhaltung mit Zufütte-

rung 
   

26.1 Anlegen, Erweitern, wesentliches Ändern V 

 

G: Teiche, die nicht das Grundwasser berühren und 
dicht angelegt werden 

Ausnahme: Zierteiche 

V V 

26.2 Netztierhaltung in Gewässern V V V 

27. Flugplätze sowie Luftlandeplätze 

 

   

27.1 Errichten V V V 

27.2 Erweitern, wesentliches Ändern G V V 

27.3 Aufbringen von Enteisungsmitteln auf Start- 
und Landebahnen 

G V V 

28. Friedhöfe    

28.1 Neuanlagen V V V 

28.2 Erweitern G V V 

29. Gärreste 

Aufbringen 

V 

Ausnahme: 

- Gärreste, die der RAL-Gütesicherung (Güte-
sicherung Gärprodukt) der Bundesgütege-
meinschaft Kompost unterliegen und in den 
Prüfzeugnissen als „geeignet zur Aufbringung 
in WSZ III“ ausgewiesen sind und 

- Gärreste, die ausschließlich aus Energie-
pflanzen und Wirtschaftsdünger bestehen 
(NaWaRo-Gärreste) und mit Nachweis über 
die Gewährung des NaWaRo-Bonus nach 
EEG; ohne Mitverarbeitung von Bioabfällen. 

V V 

30. Gewächshäuser in Gartenbaubetrieben  

Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern 

G 

 

V V 
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31. Golfsportanlagen 

Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern 

V V V 

32. Gräben 

Herstellen, Erweitern, wesentliches Ändern 

G V V 

33. Gülle- und Jauchebehälter 

(s. Ziffer 12.) 

   

34. Klärschlamm 

Auf- oder Einbringen; Im Sinne der Klär-
schlammverordnung 

V V V 

35. Kleingartenanlagen 

Neuanlagen, Erweitern; i. S. d. Bundesklein-
gartengesetzes  

V V V 

36. Kompost  

Aufbringen auf land-, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzte Böden 

V 

Ausnahme: 

Komposte, die der RAL-Gütesicherung der Bundes-
gütegemeinschaft Kompost unterliegen und in den 
Prüfzeugnissen als „geeignet zur Aufbringung in 
WSZ III“ ausgewiesen sind. 

 

Grünkompost in privaten Hausgärten (Eigenkompos-
tierung) 

V 

G: Komposte, die der RAL-Gütesicherung der 
Bundesgütegemeinschaft Kompost unterliegen 
und in den Prüfzeugnissen als „geeignet zur 
Aufbringung in WSZ II“ ausgewiesen sind. 

 

Grünkompost in privaten Hausgärten (Eigen-
kompostierung) 

V 

37. Kompostierungsanlagen    

37.1 Errichten, Erweitern V 

 

Ausnahme: Grünkompostierungsanlagen in privaten 
Hausgärten 

V V 

37.2 Wesentliches Ändern G 

Ausnahme: Grünkompostierungsanlagen in privaten 
Hausgärten 

V V 
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38. Kühlwasser 

 

   

38.1 Lediglich thermisch verändertes 

Einleiten in den Untergrund 

G V V 

38.2 Sonstiges Kühlwasser s. Ziffer 4. s. Ziffer 4. s. Ziffer 4. 

39. Märkte, Volksfeste, Ausstellungen oder 

ähnliche Veranstaltungen außerhalb dafür 
zugelassener Anlagen 

G V V 

40. Motorsport im Freien V V V 

41. Nährstoffträger 

(s. §§ 2 u. 5) 

ausgenommen Klärschlamm und Kompost 

   

41.1 Aufbringen auf landwirtschaftlich oder er-
werbsgärtnerisch genutzten Flächen 

V 

Ausnahme: Düngung nach § 5 

V 

Ausnahme: Düngung nach § 5, jedoch kein 
Wirtschaftsdünger wie Gülle, Jauche, Festmist, 
Gärrest 

V 

41.2 Aufbringen auf öffentliche Flächen V 

Ausnahme: Düngung nach § 5 

V 

Ausnahme: Düngung nach § 5, jedoch kein 
Wirtschaftsdünger wie Gülle, Jauche, Festmist, 
Gärrest 

V 

41.3 Aufbringen auf sonstige Flächen, z.B.: Haus- 
und Kleingärten 

V 

Ausnahme: grundwasserschonende Düngung ent-
sprechend dem Nährstoffbedarf der Pflanzen 

V 

Ausnahme: grundwasserschonende Düngung 
entsprechend dem Nährstoffbedarf der Pflan-
zen, jedoch kein Wirtschaftsdünger wie Gülle, 
Jauche, Festmist, Gärrest 

V 

41.4 Aufbringen bei Besorgnis der Abschwem-
mung, insbesondere auf gefrorenem Boden 
oder auf hängigen Flächen 

V V V 

42. Pferche (feste Pferche zum dauerhaften 

Aufenthalt) 
G V V 
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43. Pflanzenschutzmittel (PSM)    

43.1 Anwendung von in Wasserschutzgebieten 
nicht zugelassenen PSM 

s. Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung s. Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung s. Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung 

43.2 Anwendung von zugelassenen Mitteln auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und 
erwerbsgärtnerisch genutzten Flächen 

s. § 6 s. § 6 V 

43.3 Anwendung von zugelassenen Mitteln auf 
öffentlichen Grünflächen 

s. § 6 s. § 6 V 

43.4 Anwendung in Haus- und Kleingärten V 

 

Ausnahme: gekennzeichnet mit der Angabe „Anwen-
dung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig“ oder 
„Anwendung durch nichtberufliche Anwender zuläs-
sig“; nur in den zugelassenen Anwendungsgebieten 
und nach den jeweiligen Anwendungsbestimmungen 
(s. Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung) 

V V 

43.5 Anwendung auf sonstigen, auch befestigten 
Flächen, insbesondere Verkehrsflächen 

V 

 

G: soweit Gründe der Verkehrs- oder Betriebssicher-
heit die Anwendung erfordern 

V 

 

G: soweit Gründe der Verkehrs- oder Betriebs-
sicherheit die Anwendung erfordern 

V 

43.6 Ausbringen aus Luftfahrzeugen V V V 

43.7 Befüllen und Reinigen von Geräten zur An-
wendung von PSM auf Flächen, von denen 
abfließendes Wasser in ein Gewässer ge-
langen kann 

V V V 

44. Rastanlagen, Parkplätze, Stellplätze für 

mehr als 10 Kfz 
   

44.1 Errichten, Erweitern G V V 

44.2 Unterhaltungsarbeiten  G V 
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45. Recycling-Materialien 

(s. § 2) 

Verwenden bei Straßen-, Erdbau und Bau-
maßnahmen 

G 

Hinweis: nur Verwendung nach dem Stand der 
Technik mit Materialien, die den gesetzlichen Anfor-
derungen und den ministeriellen Erlassen für eine 
Verwendung entsprechen 

V V 

46. Rohrleitungen für wassergefährdende Stof-

fe im Sinne des § 2 Abs. 17 dieser Verord-
nung 

Rohrleitungen, die das Werksgelände nicht 
verlassen, sind Teil der Anlage zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen. Daher 
gelten für sie die in Ziffer 12. angeführten 
Regelungen 

   

 Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern V V V 

47. Schießstätten im Freien    

47.1 Errichten, Erweitern V V V 

47.2 wesentliches Ändern G V V 

48. Silagen, Silagemieten 

Errichten, Erweitern 

V 

 

Anzeigepflicht: mit wasserundurchlässiger Bodenab-
dichtung und geordneter Sickerwassersammlung  

 

Ausnahme: Ballensilagen oder Schlauchsilagen oder 
aus vergleichbaren Silierverfahren 

V V 

49. Silagesilos 

Errichten, Erweitern 

G V V 

50. Sonderkulturen  

s. § 2 

Neuanlagen, Erweitern 

G V V 

51. Sport- und Freizeitanlagen 

Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern 

G V V 

605



  

Nr. Zone III II I 

52. Stoffe, wassergefährdende 

(s. § 2 ) (soweit diese Verordnung keine 
Sonderregelung trifft) 

   

52.1 Lagern, Abfüllen, Umschlagen sowie 

Herstellen, Behandeln und Verwenden  

(s. Ziffer 12.) 

   

52.2 Transportieren - V 

 

Ausnahme: im Anliegerverkehr 

V 

53. Straßen und Wege 

Bauen neuer Straßen und Wege sowie we-
sentliches Ändern, soweit dies über den 
Rahmen der üblichen Unterhaltung und 
örtlich begrenzter Verkehrssicherungsmaß-
nahmen hinausgeht 

G 

 

 

V 

 

G: Wirtschaftswege; Rad- und Fußgängerwege 

V 

54. Versorgungsleitungen    

54.1 Stromleitungen und Transformatoren mit 
flüssigen, wassergefährdenden Kühl- und 
Isoliermitteln sowie sonstige Leitungen mit 
wassergefährdenden Stoffen 

   

54.1.1 Errichten, Erweitern V 

G: oberirdische Leitungen, Transformatoren 

V V 

54.1.2 wesentliches Ändern G V V 

54.2 sonstige Versorgungsleitungen    

54.2.1 Verlegen G 

Unterhaltungsmaßnahmen zur Verkehrssicherheit 
bzw. Abwendung einer Gefahr. Diese sind der Unte-
ren Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen 

V 

G: Telekommunikations- und Stromleitungen; 
notwendige Versorgungsleitungen für das Was-
serwerk und die Wassergewinnungsanlagen 

V 

55. Verkehrsanlagen, schienengebunden  

soweit nicht anderweitig geregelt 

   

55.1 Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern G V V 
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55.2 Unterhaltungsmaßnahmen G 

Ausnahme: Unterhaltungsmaßnahmen, die aus 
Gründen der Verkehrs- oder Betriebssicherheit not-
wendig sind 

G 

Ausnahme: Unterhaltungsmaßnahmen, die aus 
Gründen der Verkehrs- oder Betriebssicherheit 
notwendig sind 

V 

56. Wald/Forst    

56.1 Kahlhieb oder Lichthauung s. § 10 Landesforstgesetz (LFoG) s. § 10 Landesforstgesetz (LFoG) V 

56.2 Umwandeln von Wald/Forst und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen in andere Nut-
zungsarten 

G V V 

56.3 Erstaufforstung 

s. § 2 

G V 

G: Aufforstungen ohne intensive Bodenbearbei-
tung (Vollumbruch, Tiefpflügen, Fräsen) 

V 

56.4 Bodenschutzkalkung Anzeigepflicht Anzeigepflicht V 

56.5 Einsatz von Kettenschmiermitteln für Motor-
sägen ohne Umweltzeichen (Blauer Engel) 
des Deutschen Instituts für Gütesicherung 
und Kennzeichnung (RAL) 

V V V 

56.6 Errichten von Holzlagerplätzen mit Bereg-
nung oder bei Verwendung von Behand-
lungsmitteln (Insektizide, Fungizide) 

G V V 

56.7 Einrichten von Holzschälplätzen  V V 

57. Zelt- oder Campingplätze 

Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern 

G V V 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Asen Milev, zuletzt wohnhaft in 

Sundgaustr. 11a 65201 Wiesbaden mit Schreiben vom 04.06.2020 Aktenzeichen 

3910/570679 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 1.23, 

Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Snezhana Mileva, zuletzt 

wohnhaft in Sundgaustr. 11a 65201 Wiesbaden mit Schreiben vom 14.07.2020, 

Aktenzeichen 3910/570679 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 1.23, 

Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, André-Noel Raschke, zuletzt 

wohnhaft in Stromberger Straße 170 59269 Beckum mit Schreiben vom 08.07.2020, 

Aktenzeichen 3200/522405 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt  (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden kö nnen, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Beckum, Zimmer 211, 

Alleestraße 72 -74, 59269 Beckum, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Veneta Petkova, zuletzt 

wohnhaft in Gemmericher Straße 61 59229 Ahlen mit Schreiben vom 13.07.2020, 

Aktenzeichen 3910/481816 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt  (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden kö nnen, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 0.15, 

Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Michael Schwarz, zuletzt 

wohnhaft in Im Vinkendahl 1, 59269 Beckum mit Schreiben vom 13.07.2020, 

Aktenzeichen 3200/134508 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt  (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden kö nnen, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Beckum, Zimmer 204, 

Alleestraße 72 -74, 59269 Beckum, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Geovana Gentina Hoffmann 
 

letzte bekannte Anschrift: Querstr.4, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 10.07.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/ZU SA/123/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 10.07.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Ivan Bogdan 
 

letzte bekannte Anschrift: Gerhart-Hauptmann-Str.6, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 10.07.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/124/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 10.07.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

 

613



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Bianca-Maria Bena 
 

letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str.13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 13.07.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/125/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 13.07.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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